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Bekanntmachung der Zuständigkeiten im Bereich
der sozialen Wohnraumförderung 

Vom 14. April 2009

Der Senat bestimmt:

§ 1 

Zuständigkeit

(1) Zuständige Stelle nach § 3 Abs. 2 Satz 3 des
Wohnraumförderungsgesetzes ist vorbehaltlich des
Absatzes 2 die Bremer Aufbau-Bank GmbH.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist in der Stadt-
gemeinde Bremen der Senator für Umwelt, Bau,
Verkehr und Europa zuständig für

1. den Abschluss von Kooperationsverträgen nach
den §§ 14, 15 des Wohnraumförderungsgeset-
zes,

2. die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
nach § 27 Abs. 2 des Wohnraumförderungs-
gesetzes,

3. die Überwachung der Wohnungsbelegung nach
§ 27 Abs. 6, 7 und 8 des Wohnraumförderungs-
gesetzes und die Freistellung von den Bele-
gungsbindungen nach § 30 Abs. 1 des Wohn-
raumförderungsgesetzes,

4. die Überwachung der Einhaltung der Mietpreis-
bindungen nach § 28 des Wohnraumförderungs-
gesetzes, 

5. die Festsetzung von Geldleistungen nach § 33
des Wohnraumförderungsgesetzes.

In der Stadtgemeinde Bremerhaven ist für diese Auf-
gaben der Magistrat zuständig.

§ 2 

Inkrafttreten

(1) Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung der Zu-
ständigkeiten im Bereich der Förderung des sozialen
Wohnungsbaus und der sozialen Wohnraumförderung
vom 17. April 2007 (Brem.ABl. S. 532 – 233-b-8) außer
Kraft.

Beschlossen, Bremen, den 14. April 2009

Der Senat

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„Germanistik/Deutsch“ als Haupt- und Nebenfach
an der Universität Bremen

Vom 10. Dezember 2008

Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat auf seiner Sitzung am 10. Dezember
2008 gemäß § 87 Nr. 2 des Bremischen Hochschulge-
setzes (BremHG) i. V. m. § 62 BremHG in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. 
S. 339) folgende Änderungsordnung beschlossen: 

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Bachelorstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung.

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang „Germanistik/Deutsch“ als Haupt-
und Nebenfach vom 21. September 2005 (Brem.ABl.
2006 S. 45), zuletzt geändert am 6. Februar 2008
(Brem.ABl. S. 233), erhält folgende Fassung:
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Artikel 2

Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft. Sie
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 26. März 2009

Der Rektor
der Universität Bremen
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